
Kapi ta lanleger e.V.
Schutzgemeinschaf t  der

- Die Aktionärsvereinigung -

WERDEN SIE MITGLIED!

Die SdK verfügt über eine rund 50jährige Erfahrung in der Vertretung von Anlegerinteressen. Von
dieser Erfahrung können Sie als Mitglied der SdK mit folgenden V orteilen profitieren: 

■  Sie erhalten kostenlosen Zugang zu den exklusiven Angeboten der SdK im Internet:
kostenloser Zugang zu www.hv-info.de und 
kostenloser Zugang zu www.sdk.org (geschlossener Mitgliederbereich).

■  Kostenloser Bezug von SdK exclusiv – der Online-Newsletter für SdK-Mitglieder mit
Hintergrundinformationen für Ihre Anlageentscheidung. 

■  Die kostenlose Vertretung Ihrer Stimmrechte auf den von uns besuchten Hauptversammlungen ist
für unsere Mitglieder selbstverständlich – zusätzlich erhalten Sie die Möglichkeit, mit dem jeweils
zuständigen Sprecher in Verbindung zu treten, der Ihre Fragen beantwor ten und Ihnen
Informationen über das Unternehmen geben kann. 

■   Kostenfreie telefonische Rechtsberatung (in Bezug auf aktienrechtliche Fragestellungen   
börsennotierter deutscher Aktiengesellschaften, jedoch keine individuelle Anlageberatung) durch 
einen der SdK angeschlossenen Anwalt .

■  Sie erhalten die 10 mal im Jahr erscheinende Mitgliederzeitschrift „AktionärsReport“ kostenlos
per Post zugesandt (bei Wohnort im Ausland zahlen Sie einen Versandkostenbeitrag von derzeit
10,- Euro). Der AktionärsRepor t informiert Sie über interessante Hauptversammlungen, aktuelle
Entwicklungen am Kapitalmarkt, die rechtliche Situation der Aktionäre und vieles mehr . Ein
Musterexemplar im PDF-Format können Sie auf unserer Inter netseite www.sdk.org ansehen. 

■  Unseren Mitgliedern bieten wir hinsichtlich US-Sammelklagen folgenden Service: 
Wir berichten in unserer Mitgliederzeitschrift über eingereichte und abgeschlossene Class
Actions (US-Sammelklagen) den Kapitalmarkt betreffend (ohne Gewähr für V ollständigkeit).
Bei Bedarf unterstützen wir unsere Mitglieder beim Ausfüllen des Schadenfor mulars mit einer
deutschen Ausfüllanleitung. 

■  Falls erforderlich, scheut die SdK auch nicht den Weg der rechtlichen Auseinandersetzung, z. B.
wenn bei Abfindungs- oder Umtauschangeboten den Aktionären kein fairer Preis angeboten
wird. Als Mitglied profitieren Sie von unserem Einsatz, da die Abwicklung im Er folgsfall für Sie
einfacher verläuft. Das Prozessrisiko trägt in diesem Fall die SdK. 

Auf den nächsten Seiten finden Sie den Mitgliedschaftsantrag der SdK 
sowie die Satzung des Vereins.



Bitte zurück an:
Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / HV-Info
Maximilianstr. 8
80539 München
Fax 089 / 20 20 846 10

Ich möchte Mitglied der SdK werden und beantrage die 

reguläre Mitgliedschaft  . . . . . . .Jahresbeitrag EUR 65,-

Firmen-/Clubmitgliedschaft  . . .Jahresbeitrag EUR 175,-

Studenten/Schüler . . . . . . . . . .Jahresbeitrag EUR  30,-
(bitte Nachweis beifügen)

(Bei Wohnsitz im Ausland entsteht eine zusätzliche Versandkostenpauschale von EUR 10,- ). 

Firma/Investmentclub Straße, Hausnummer

Name, Vorname (ggf. Ansprechpartner) PLZ/Ort

Telefon, E-Mail Datum/Unterschrift

Weitere Informationen zur SdK und unseren Mitgliederleistungen finden Sie im Internet unter
www.sdk.org oder rufen Sie uns direkt an unter 089 – 20 20 846 0.

(Kann am Bildschirm ausgefüllt werden.)

Werden Sie 
Mitglied der SdK!



SATZUNG
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein heißt Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger,
nachstehend SdK genannt.
(2) Sitz der SdK ist München. Die SdK ist eingetragen
im Vereinsregister unter der Nr. 202533.
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck
(1) Zweck der SdK ist es, Interessen von Aktionären, insbe-
sondere von Minderheitsaktionären sowie von anderen
Anlegern insbesondere durch Aufklärung und Beratung,
wahrzunehmen, Mitglieder oder Stimmengeber gegenüber
Gesetzgeber, Mehrheitsaktionären oder
Unternehmensleitungen zu vertreten und das Privateigentum
zu schützen.
(2) Die SdK darf auch Unternehmen gründen oder sich an
ihnen beteiligen, sofern über diese der Satzungszweck
gefördert werden kann.
(3) Die SdK setzt sich aktiv für eine Verbesserung der
Aktionärsdemokratie ein.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder der SdK können natürliche und juristische
Personen sein, sofern ihre Mitgliedschaft nicht dem Zweck
des Vereins zuwiderläuft. Dazu gehören auch Firmen,
Personenvereinigungen, Investmentclubs, Vereine, Anstalten
und Stiftungen, unabhängig davon, ob sie rechtsfähig sind.
(2) Voraussetzungen für die Mitgliedschaft ist ein
Aufnahmeantrag, über den der Vorstand der SdK entschei-
det. Bei Nichtannahme des Antrages ist der Vorstand nicht
verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe dafür mitzuteilen.
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Eingang der ersten
Beitragszahlung.
(3) Der Verein hat Mitglieder, aktive Mitglieder,
Ehrenmitglieder sowie Fördermitglieder.
1. Mitglieder sind diejenigen, die die Interessen der SdK,
insbesondere durch ständige Übertragung von
Stimmrechten, fördern, ohne aktiv im Verein tätig zu sein.
Sie sind nach einer Mitgliedschaft von sechs Monaten
stimmberechtigt.
2. Aktive Mitglieder sind solche natürliche Personen, die
den Vereinszweck durch persönlichen Einsatz nach den
Richtlinien des Vereins aktiv unterstützen. Sie sind stimmbe-
rechtigt und können in den Vorstand gewählt werden.
3. Ehrenmitglieder können natürliche Personen werden, die
sich um den Verein besonders verdient gemacht oder beson-
dere Leistungen zur Förderung des Vereinszweckes erbracht
haben.
4. Fördermitglieder sind solche natürlichen Personen, die
einer Personenvereinigung als Mitglied angehören, die
ihrerseits gemäß § 3 Abs. (1) und Abs. (3) Ziff. 1 Mitglied
der SdK ist. Fördermitglieder zahlen keinen Beitrag und
sind nicht stimmberechtigt.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Ausschluss
oder Tod.
(2) Die Kündigung kann nur schriftlich mit dreimonatiger
Frist zum Jahresende erfolgen. Bei Ausschluss oder Tod
endet die Mitgliedschaft sofort.
(3) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfa-
cher Mehrheit. Der Ausschluss kann ausgesprochen werden,
wenn ein Mitglied das Ansehen des Vereines schädigt, den
Zwecken der SdK zuwiderhandelt oder trotz schriftlicher
Mahnung länger als sechs Monate mit seiner
Beitragszahlung in Verzug ist. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge
(1) Der Mitgliedsbeitrag als Grundbeitrag für die
Mitgliedschaft natürlicher Personen je Kalenderjahr wird
von der Mitgliederversammlung beschlossen. Ab
01.01.2007 beträgt er 65,00 Euro. Er gilt bis zu einer
Neufestsetzung durch die Mitgliederversammlung.
(2) Die Mitgliedsbeiträge sind im ersten Monat des
Geschäftsjahres zu entrichten.
(3) 3. Bei unterjährigem Eintritt in den Verein gilt für das
laufende Kalenderjahr folgende Regelung:
1. bei Eintritt im ersten Quartal ist der volle
Mitgliedsbeitrag innerhalb eines Monats nach
Rechnungsstellung zu entrichten,
2. bei Eintritt im zweiten Quartal sind 3/4 des
Mitgliedsbeitrags innerhalb eines Monats nach
Rechnungsstellung zu entrichten,
3. bei Eintritt im dritten Quartal ist der halbe
Mitgliedsbeitrag innerhalb eines Monats nach
Rechnungsstellung zu entrichten,
4. bei Eintritt im vierten Quartal ist kein Mitgliedsbeitrag zu
entrichten.
Der Vorstand ist ermächtigt, für bestimmte Gruppen von
Mitgliedern wie z.B. Studenten oder juristische Personen
Mitgliedsbeiträge festzusetzen, die gegenüber dem von der
Mitgliederversammlung festgesetzten Grundbeitrag ermä-
ßigt oder erhöht sind. Die Festsetzungen sind in einem
Veröffentlichungsorgan des Vereins bekannt zu machen und
gelten bis zu einer Neufestsetzung durch den Vorstand, die
in gleicher Weise zu veröffentlichen ist.
(4) Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, Mitgliedsbeiträge

festzusetzen, die gegenüber den Beiträgen nach den vorste-
henden Absätzen (1) und (3) erhöht sind. Diese
Sonderbeiträge schließen nach Festsetzung des Vorstandes
bestimmte besondere Leistungen des Vereins ein. Sie gelten
nur insoweit, als Mitglieder ausdrücklich erklären, dass sie
die besonderen Leistungen beanspruchen. Die Festsetzung
von Sonderbeiträgen sowie die mit ihnen verbundenen
Leistungen sind ebenfalls in einem Veröffentlichungsorgan
des Vereins bekannt zu machen.

§ 6 Rechte der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied gemäß § 3 Abs. (3) Ziff. 1 bis 3 hat
Anspruch auf Übermittlung der von der SdK herausgegebe-
nen Publikationen und auf Vertretung seiner Aktien auf
Hauptversammlungen nach Maßgabe der Richtlinien der
SdK.
(2) Aktive Mitglieder haben Anspruch auf Teilnahme an vom
Verein angebotenen Veranstaltungen.
(3) Fördermitglieder haben Anspruch auf Vertretung ihrer
Aktien auf den Hauptversammlungen nach Maßgabe der
Richtlinien der SdK.

§ 7 Förderkreise
(1) Der Verein kann Förderkreise bilden. Dazu gehören
Personen, die die Zwecke der SdK fördern. Sie müssen
nicht Mitglieder der SdK sein.
(2) Der Verein kann auch Investmentclubs als Förderkreise
einrichten.

§ 8 Organe
Die Organe der SdK sind:
1. Vorstand
2. Mitgliederversammlung

§ 9 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem
Schatzmeister, dem Schriftführer und höchstens drei weite-
ren Personen.
(2) Der Vorsitzende beruft den Vorstand mit einer Frist von
mindestens einer Woche ein. Er muß ihn einberufen, wenn
mindestens die Hälfte des Vorstandes dies verlangt.
(3) Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann über Beschlüsse
schriftlich abgestimmt werden, wenn kein Mitglied des
Vorstandes widerspricht.
(4) Die Beschlussfähigkeit des Vorstandes ist gegeben,
wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.
Bei Stimmengleichheit innerhalb des Vorstandes entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.
(5) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle
Vorstandsmitglieder. Jeder ist allein vertretungsberechtigt.
(6) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereines
zuständig. Er beschließt die Grundsätze für die Arbeit der
SdK. Insbesondere hat er folgende Aufgaben:
1. Die Richtlinien des Vereines vorzubereiten
2. Sich eine Geschäftsordnung zu geben
3. Den Haushaltsplan aufzustellen
4. Die Mitgliederversammlung vorzubereiten und einzuberu-
fen
5. Beiratsmitglieder zu berufen und abzuberufen
6. Über Aufnahme oder Ausschluss von Mitgliedern zu 
beschließen.
(7) Über Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift
anzufertigen, die vom Vorsitzenden (bei seiner
Verhinderung von seinem Stellvertreter) und einem für die
Sitzung bestellten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
(8) Die Amtszeit eines jeden Vorstandsmitglieds beträgt vier
Jahre und endet mit dem Ablauf der
Mitgliederversammlung, die ein neues Vorstandsmitglied
wählt. Wiederwahl ist zulässig.
(9) Der Präsident nimmt seine Aufgaben in Abstimmung mit
dem Vorstand wahr. Er hat das Recht, an allen
Vorstandsitzungen teilzunehmen; er hat jedoch kein
Stimmrecht bei Vorstandsbeschlüssen.

§ 10 Finanzen und Rechnungslegung
(1) Das Vermögen des Vereines darf nur für satzungsgemä-
ße Zwecke verwendet werden. Dazu gehören der Aufbau
und die Pflege eines Wertpapierdepots.
(2) Die Höhe von Vergütungen und
Aufwandsentschädigungen für Leistungen von aktiven
Mitgliedern werden vom Vorstand festgelegt. Die Höhe von
Vergütungen und Aufwandsentschädigungen für Leistungen
des Vorstandes werden von den aktiven Mitgliedern
beschlossen.
(3) Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung innerhalb
der ersten sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres
und nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer
den Jahresabschluss zur Genehmigung vor.

§ 11 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand minde-
stens einmal im Jahr einberufen. Die Versammlung kann
auch an einem anderen Ort als dem Sitz des Vereines statt-
finden.
(2) Zur Mitgliederversammlung ist unter Angabe der
Tagesordnung schriftlich, bei Einhaltung einer Mindestfrist
von vier Wochen, beginnend mit dem Absendetag, einzula-

den. Der Einladung der Fördermitglieder (§ 3 Abs.(3)
Ziff.4) bedarf es nicht. Bekanntmachungen im Vereinsorgan
gelten unter Einhaltung der Mindestfrist als schriftliche
Einladung.
(3) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor
der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine
Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der
Versammlungsleiter hat zu Beginn der
Mitgliederversammlung die Ergänzung bekanntzugeben.
(4) Der Vorsitzende des Vereins leitet die
Mitgliederversammlung. Im Verhinderungsfall leitet ein
anderes Vorstandsmitglied die Mitgliederversammlung.
(5) In der Mitgliederversammlung hat jedes stimmberechtig-
te und anwesende Mitglied eine Stimme. Jedes anwesende
Mitglied kann bis zu drei stimmberechtigte, nicht anwesen-
de Mitglieder in der Mitgliederversammlung vertreten.
(6) Jede ordnungsgemäß einberufene
Mitgliederversammlung ist, ungeachtet der Zahl der anwe-
senden Mitglieder, befugt, über die in der Tagesordnung
bezeichneten Punkte zu entscheiden. Alle
Beschlussfassungen und Wahlen erfolgen mit einfacher
Mehrheit.
(7) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom
Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereines es
erfordert oder wenn der zehnte Teil der Mitglieder dies
schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt.
(8) Die Mitgliederversammlung beschließt über die ihr nach
der Sitzung zugewiesenen Aufgaben, insbesondere:
1.  Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes
über das abgelaufene Geschäftsjahr
2.  Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer
3.  Genehmigung des Jahresabschlusses
4.  Entlastung des Vorstandes
5.  Wahl des Vorstandes
6.  Wahl von zwei Rechnungsprüfern
7.  Berufung von Präsident und Ehrenmitgliedern
8.  Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
9.  Satzungsänderung
10. Auflösung des Vereines.
(9) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein
Protokoll aufzunehmen, das Ort und Zeit der Versammlung
sowie Abstimmungsergebnisse festhält und vom
Vorsitzenden und einem für die Versammlung bestellten
Protokollführer zu unterzeichnen ist. Nach dieser
Unterzeichnung ist das Protokoll allen Vorstandsmitgliedern
zuzusenden. Für Mitglieder ist es nach
Terminvereinbarungen in der Geschäftsstelle einzusehen.

§ 12 Präsident
(1) Der Verein kann einen Präsidenten berufen.
(2) Der Präsident wird auf Vorschlag der
Mitgliederversammlung vom Vorstand ernannt. Die Amtszeit
ist auf vier Jahre festgelegt. Wiederwahl ist möglich.
(3) Als Präsident gewählt werden kann nur eine
Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die sich hervorra-
gend und in besonderer Weise für die Zwecke des Vereins
und die Pflege der Aktionärskultur eingesetzt hat.

§ 13 Beirat
(1) Der Vorstand kann einen Beirat berufen.
(2) In den Beirat können nur Personen berufen werden, die
besondere Leistungen zur Förderung des Vereinszweckes
erbracht haben. Die Amtszeit eines jeden Beiratsmitgliedes
wird auf zwei Jahre festgelegt. Wiederwahl ist zulässig.
Der Vorsitzende des Beirates wird vom Vorstand berufen.
(3) Der Beirat berät den Vorstand bei der Erfüllung seiner
Aufgaben. Er kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 14 Satzungsänderungen
(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei
Vierteln der in der beschließenden Mitgliederversammlung
anwesenden Stimmen.
(2) Anträge auf Satzungsänderungen sind schriftlich zu
begründen und dem Vorstand mindestens acht Wochen vor
der nächsten Mitgliederversammlung zuzuleiten.

§ 15 Vereinsauflösung
(1) Zur Auflösung des SdK bedarf es der Mehrheit von neun
Zehnteln der in der beschließenden Mitgliederversammlung
anwesenden Stimmen.
(2) Anträge auf Auflösung sind schriftlich zu begründen und
müssen dem Vorstand mindestens acht Wochen vor der
nächsten Mitgliederversammlung bekannt gemacht worden
sein. Dieser beschließt mit einfacher Mehrheit über die
Aufnahme in die Tagesordnung der nächsten
Mitgliederversammlung.
(3) Bei Auflösung der SdK fällt das Vermögen der SdK einer
vom Vorstand zu bestimmenden wissenschaftlichen
Einrichtung zu, die sich um das Aktienwesen verdient
gemacht hat.

 
 
 
                                                                                                                                                                                    Stand: 02.09.2009


	PLZ/Ort: 
	Tel: 
	Datum: 
	Firma: 
	Adresse HausNr: 
	Name: 
	mitgl1: Off
	mitgl3: Off
	mitgl2: Off


